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Rehabilitationsberufe: Ausbildung für Menschen mit 
Behinderung (gem. §66 BBiG/§42m HwO) 

Die Ausbildung gem. §66 BBiG/§42m HwO stellt eine besonde-
re Form der beruflichen Ausbildung dar mit dem Ziel, Benach-
teiligung im Sinne des Art. 3 des Grundgesetzes in Ausbildung, 
Umschulung und Prüfung zu verhindern. Zielgruppe einer sol-
chen Ausbildung sind Menschen mit einer Behinderung gem. 
§2 SGB IX, die aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung 
trotz geeigneter Maßnahmen und Hilfen eine Ausbildung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf nicht absolvieren können 
(vgl. BMBF 2009; Brutzer 2014, S. 93f.). Hierunter fallen insbesondere 
Menschen, „die in ihrem Lernen umfänglich und lang andau-
ernd beeinträchtigt sind und die deutlich von der Altersnorm 
abweichende Leistungs- und Verhaltensnormen aufweisen, wo-
durch ihre berufliche Integration wesentlich und auf Dauer er-
schwert wird“ (Hauptausschuss des BIBB 2011, S. 7).

Die auf drei Jahre angelegte Ausbildung basiert auf den je-
weiligen Erlassen der vom Bundesland bestimmten zuständi-
gen Stelle/Kammer und findet in der Regel in überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten statt, wie z. B. Berufsbildungswerken. Die 
Berufsbezeichnung kann daher von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich sein. Die Ausbildungsregelungen orientie-
ren sich an den Empfehlungen des Hauptausschusses des Bun-
desinstituts für Berufsbildung (Rahmenrichtlinien) (vgl. Brutzer 

2014, S. 93f.; BA o.J.; Hauptausschuss des BIBB 2011). 

Für die Aufnahme einer Ausbildung gem. §66 BBiG/§42m 
HwO bedarf es einer Eignungsuntersuchung. Diese wird gegen-
wärtig von der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Darüber 
hinaus finden Gutachten und Stellungnahmen der abgebenden 

Schule sowie ggf. Fachvertreter/-innen aus dem Rehabilitations-
bereich Berücksichtigung. Ferner sind im Vorfeld einer solchen 
Ausbildung Maßnahmen der Berufsfindung und Arbeitserpro-
bung vorgesehen (vgl. Brutzer 2014, S. 94).
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